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Eeitdamm aus Trockenmauerwerk mit Erdanschüttung für den Reistzug

„Auf der Höh" an der Gotthardbahn zwischen GurtneUen und Waffen.



MmimMt ZritHrist siir Orlìilickii

Organ des Schweizerischen Forstvereins

63. Jahrgang Februar 191S S

vie kevantllung âer kebirgswältler im kereicd von

eisendahnen.
Vortrug, gehalten an der Vcrsaminlnng des Schweizerischen Forstvcrcins in Zug,
am 17, Inli 1911, von F. ,ì'. Bnrri, Forstinspektor der schweiz, Bunde-sbahnen,

Krà V, Luzern.

Da, wo an einem steilen, bewaldeten Hange eine Eisenbahn hin-

führt, bildet der Wald einen Schutz, aber auch eine Gefahr für die

Bahn. Einerseits schützt er sie gegen elementare Gewalten, indem

er Lawinen, Steinschläge und Bodenabrutschungen verhindert, sowie

bei Wolkenbrüchen die Menge des herabfließenden Wassers vermindert

und den Wasserabfluß verlangsamt.

Die eminent wichtige Rolle, die ein Schutzwald in dieser Be-

ziehung spielt, kommt einem erst dann recht zu vollem Bewußtsein, wenn

man sich vergegenwärtigt, daß täglich Tausende die betreffende Bahn-
strecke passieren, und zwar in Zügen mit einer Frequenz bis zu 800

Personen und mit Wagen von 20—84 Insassen, So z. B, sind im

März 1911 auf der an der Nigilehne befindlichen Bahnstrecke zwischen

Immenses und Goldau, nach beiden Richtungen, bei einem täglichen

Berk ehr von 48 Zügen, im Maximum zirka 4500 und im Durch-

schnitt zirka 2900 Personen pro Tag befördert worden.

Anderseits aber entstehen aus dem schützenden Walde Gefahren

für den Bahnbetrieb dadurch, daß bei den Holzgewinnungsarbeiten,

insbesondere beim „Reisten", Stämme und Steine herunterstürzen

können. Bekanntlich ist die primitive Transportweise, das Reisten

oder Riesen des Holzes, in manchen schweizerischen Gebirgswäldern

heute noch gebräuchlich. Daß ein derartiger Holztransport die Bahn-

anlage und den Zugsverkehr in hohem Maße gefährdet, ist klar, zumal
da hierbei, namentlich ans gefrorenem Boden, leicht einzelne Stämme
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aus der natürlichen Rinne herausspringen und über die Lehne hinab

zu Tal stürzen können.

Da nun aber der Schutzwald unbedingt erhalten werden

muß, sa erwächst der Bahnverwaltung die Aufgabe, zur Sicherung
der Bahnanlage und des Zugsverkehrs Maßnahmen zu treffen

gegen letztgenannte Gefahren, Dies ist auf zwei Arten möglich:

.V Regulierung der Holzgewinnungsarbeiten unten
Belassung des Schutzwaldes im Besitze des bis-
herigen Eigentümers.

II, Erwerbung des Schutzwaldes durch die Bahn-
Verwaltung und möglichste Anpassung des Wirt-
scha fts betriebes an den Schutzz weck des Waldes u nb
an die Erfordernisse der Bahnsicherheit,

Beim Modus V kvmmmen folgende vier Mittel in Betracht:
I. Vorschriften über die Holzgewinnungsarbeiten, unter gewissen Ber-

Hältnissen auch Bestimmungen über die Bewirtschaftung des Waldes.

II, Schutzbauten. III. Transportmittel, IV, Ausführung der Holz-
gewinunngsarbeiten durch die Bahnverwaltung, Diese verschiedenen

Vorkehrungen sollen im folgenden näher beschrieben werden.

I. Forschriften ülier die Kol'zgcwinnnngsarlieiten und die Wcwirt-
schaftung des Waldes.

Hat mau an einer bewaldeten Lehne den Holztransport zu regeln^

so muß man vor allem darüber klar werden, ob das Reisten bei-

behalten werden kann oder nicht, und wenn ja, in welchem Maße,
Kaun das Reisten weiter gestattet werden, so ist es nötig, den ganzen
Reistbetrieb zu ordnen. Es wird dann angegeben, welche Reistzüge

benutzt werden dürfen und welche geschlossen werden müssen; ferner
wird genau vorgeschrieben, wann gearbeitet werden darf und wann
die Arbeit einzustellen ist. Außerdem muß auch für eine wirksame

Kontrolle gesorgt werden; denn die Sicherung des Zugsverkehrs durch

Vorschriften wird mir dann erreicht, wenn dieselben genau ausgeführt
werden. Diese von der Bahnverwaltung aufgestellten Vorschriften sind

nach Einvernahme der betreffenden Kantonsforstämter bezw. Kantons-

regierungen vom Eisenbahndepartemente, d. h. vom Bundesrate zu ge-

nehmigen und erhalten so als „Bundesratsbeschluß", auch „Reist-
reglement" genannt, Gesetzeskraft,



— 39 —

Solche Bundesratsbeschlüsse existieren zur Sicherstellung des Zugs-
Verkehrs auf verschiedenen Gebirgsstrecken der schweizerischen Bundes-

bahnen. Die Bestimmungen dieser Reglement? sind zum Teil sehr

weitgehend, was z. B. ans einigen Vorschriften des Gotthardbahn-Regle-
mentes hervorgeht:

Der Art. 2 litt, e, t
und A bestimmt, daß

fünfzehn Minuten
vor Durchfahrt eines

Bahnzuges das Holz-
fällen, -ziehen oder

-riefen, sowie das

Roden von Stocken

einznstellenist. Wegen

starken Föhns oder

Gewitterstnrmes und
bei gefrorenem Boden
oder Eisbildung in
der Riese können

dieHolzgewinnungs-
arbeiten zeitweise
ganz untersagt wer-
den. Wenn ein Wald-
besitzer, bezw. Reist-

berechtigter nach er-

lassencr Publikation
über die Eröffnung
der Reistperiode Holz
fällen, ziehen, schlei-

sen, riefen oder Wur-
zelstöcke roden will, so ist er gehalten, mindestens 24 Stunden vor dem

beabsichtigten Beginn dieser Arbeiten die Anfangszeit, die zu be-

nutzenden Holzriesen, das Holzsortiment und das annähernde Quantum
desselben dem betreffenden Bahnmeister mitzuteilen.

Im genannten Reglements sind die Reistzüge, bezw. die Bahn-
Übergänge und Bahndnrchlässe verzeichnet, auf welche die Borschriften
des Art. 2 Anwendung finden; außerdem enthält es noch Angaben

Fig. 1. Schutzmaucr in Mörteiniauerwerk, an der Gott-
hardbahn zwischen Gurlnelleii und Waffen. Der Reistzug

geht in einem offenen Durchlaß unter dem Bahnkörper durch.
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darüber, in welchem Umfange die Arbeiten im einzelnen Falle zn
beschränken sind, in welcher Weise die Holzgewinnungsarbeiten twr-

genmnmen werden müssen Hz, B. Verwendung des Seils) u. a.

Die Vorschriften in den einschlägigen Bnndesratsbeschlüssen können

sich aber auch auf die Behandlung des Waldes selbst beziehen, so

z, B. enthält der Bnndesratsbeschluß für die Brünigbahn vom 16, Ok-

tober 1908, Art, 3, folgende Verfügungen über die Bewirtschaftung

Fig, 3, Tchutzivaud, 4,5 in hoch, 20 m Iniig, nus nllcn Eisciibnhuschiciicu und nltcn

Eichcuschiiielle», direkt nuf dem Boden nufgcseht, nn der Gotthnrdbnhii zivischen

Gurtiicllcii und Wassen,

der Brünigwälder: n) Kahlschläge sind verboten; b) das Roden von

Wurzelstöcken ist untersagt; e) es darf kein Starkholz erzogen werden;
die Größe eines zu fällenden Baumes darf daher 1'z m^ nicht über-

steigen.
II. Schlchkanten.

Als Schntzbauten kommen zur Anwendung: Leitdämme, Schutz-

dämme, Schntzmauern und Schntzwändc.

Die Leitdämme bestehen in der Regel aus Trockeninanerwerk mit
oder ohne Erdanschüttung, Sie haben den Zweck, das Holz zn leiten,

so daß es nicht aus dein Neistzuge springt. Sie müssen daher überall



da erstellt werden, wo die Reistzüge krumme Linien bilden oder schräg

an Hängen hinführen.
Die Schntzdämme, die Schntzmanern und die Schntzwände sollen

an den Stellen, wo die Reistzüge die Bahnlinie kreuzen, das Über-

springen der Stämme auf das Bahngeleise verhindern. Die Schutz-

dämme werden aus Stein und Erde aufgeführt, die Schutzmauern
mit Mörtel gemauert; bei den Schutzwänden werden alte Eisenbahn-

Fig. 8. Waldvcttvüstung durch den Bau dcr Straße Amsteg-Vorderbristeu an der

Gatthardbahn.

schienen als Ständer verwendet, zwischen welchen alte Holz- oder

Eisenschwelleu gelegt werden. Je nach Umständen werden die Ständer
nicht direkt im Boden, sondern auf einer eigens hierzu errichteten

Mauer befestigt.

III. Transportmittel'.
Haben die an einem Hange stockenden Wälder eine solche Lage,

daß bloß das Reisten, nicht aber das Fällen und Rücken des Holzes
den Bahnbetrieb gefährdet, so wendet man am besten Transportmittel
an und zwar — je nach den lokalen Verhältnissen — Abfuhr-
straßen, Schlittwege, Reist wege und Draht sei lri esen.
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Weganlagen sind mit Unterstützung der Bahnverwaltung an ver-

schiedenen Orten erstellt worden. Diesfalls wären beispielsweise zu
erwähnen:

1. Rufibergstraße am Noßberg, Gemeinde Arth. 5730 m

lang, 3 m breit. Gefäll durchschnittlich 11 °/a, Max. 15,5°/«. — Kosten
des Grnnderwerbes Fr. 13,000, des Baues Fr. 127,000. Beitrag der

Bahnverwaltnng Fr. 91,000.

2. Reist weg am Gruvnbach, Gemeinde Flüelen. 420 m

lang, 2,5 m breit. Gefäll dnrchschnittl. 13 "/o, Max. l 5,5 °/o. — Bau-
kosten Fr. l0,000, Beitrag der Bahn Fr. 4,700.

3. Schlitt- und Reistweg in der Faura della Monda
bei Piotta. 973 m lang, 1,5—2,5 m breit. Gefäll dnrchschnittl. 18"/o,

Max. 22 "/». — Baukosten Fr. 20,000, Beitrag inkl. Minderwerts-
entschädignng Fr. 10,000.

4. Straße A nist eg-B orderbristen, Kanton Uri. 2200 m

lang, 4 m breit. Gefall dnrchschnittl. 9 °/o, Max. 10 "/o.— Kostenvor-
anschlug des erst im Bau begriffenen Weges Fr. 210,000, Beitrag der

Bahn Fr. 50,000.

Diese Straße wird den Eisenkehle-Neistzng (ans Fig. 3 am

rechtsseitigen Rande sichtbar) ersetzen, durch welchen bis dahin das

Holz ans dem Maderanertal — zirka 600 nU jährlich — zu Tal
gefordert wurde.

Es sei hier noch darauf hingewiesen, daß es sehr schwierig ist,

an steilen, felsigen Waldlehnen breite Straßen zu bauen, ohne die

Existenz des Waldes in Frage zu stellen (Vergl. Fig. 3).

5. Straße von Sisikon ins Riemenstal dental. Ktne.

Schwyz und Uri. 3550 m lang, 3 m breit. Gefäll, dnrchschnittl. 11,4°/o,

Max. 12,6 °/o. — Kostenvoranschlag Fr. 187,000, Beitrag der Bahn
Fr. 65,000.

Der in Ausführung begriffene Weg wird zur Abfuhr des Holzes

ans dem Riemcnstaldental — zirka 1100 m^ jährlich — dienen und

den Dornireistzng bei Sisikon entbehrlich machen.

Ergänzend ist beizufügen, daß an den Bau der genannten Wege,

mit Ausnahme der Rufibergstraße, auch der Bund Beiträge leistet,

in der Regel 20°/a der wirklichen Erstellungskosten.
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IV. Ausführung der Kotzgewinuungsaröeiteu durch die Wahn-

Verwaltung.

Diese Lösung ist nur in ganz ausnahmsweisen Fällen zu emp-

fehlen. Die Bahnverwaltung begibt sich durch Übernahme dieser

Arbeiten in eine allzu starke Abhängigkeit gegenüber den Waldbesitzern

und riskiert leicht Differenzen mit ihnen oder mit den Grnndeigen-

tümcrn, über deren Gelände das Holz transportiert- werden muß.

Die Bahnverwaltung des Kreises V hat an zwei Orten die Aus-

führnng der Holzgewinnungsarbeiten übernommen. An zwei andern

Stellen besorgt sie lediglich den Transport des Holzes von einem

bestimmten Punkte an über das Geleise (Niveau-Übergänge) hinweg

zu der unterhalb der Bahn gelegenen Straße.

Ob nun zur Sicherung des Bahnbetriebes ein einziges der

genannten vier Mittel genügt, was jedoch nur in seltenen Fällen vor-

kommt, oder ob die kombinierte Anwendung mehrerer Mittel nötig ist,

hängt im einzelnen Falle von den Lage- und Eigentumsverhältnissen,
sowie von der Steilheit und Oberflächenbeschaffenheit des Bodens ab.

Durch die Neuordnung der Holzgewinnungsarbeiten zur Siehe-

rung des Bahnbetriebes werden Privatrechte eingeschränkt. Es ist

nun in den genannten Bundesratsbeschlüssen ein Artikel vorgesehen,

wonach den Waldeigentümern die ihnen gesetzlich zustehenden Ansprüche

vorbehalten bleiben, sofern die Vorschriften des Bundesratsbeschlusses

über die Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Februar 1878 betreffend

die Handhabung der Bahnpolizei hinausgehen. Von diesem Rechte

machen die in Mitleidenschaft gezogenen Waldbesitzer ausnahmslos

Gebrauch; daher ist die Bahnverwaltnng genötigt, an sie

Entschädigungen zu entrichten für entstandenen Min-
berwert der Wälder.

Welches ist nun die Methode für die Ermittlung der Minder-
wert-Entschädigungen?

Durch die Bahnanlage und die Vorschriften desfReistreglementes
werden die Holzgewinnungsarbeiten erschwert, die Arbeitskosten erhöht
und die Netto-Holzpreise heruntergedrückt, mithin der Waldwert

verringert.
Die weitaus größte Wertverminderung erleiden die Wälder durch

die Bestimmung, daß die Holzgewinnungsarbeiten 15 Minuten vor
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der Durchfahrt eines Eisenbahnznges eingestellt werden müssen; da-

durch entsteht großer Zeitverlust und wesentliche Verteuerung der

Arbeitskosten, und zwar in um so höherem Maße, je mehr Züge auf
der betreffenden Strecke verkehren.

Aus den vergrößerten, graphischen Winterfahrplänen kann die

übrig bleibende Arbeitszeit ermittelt werden; das gefundene Resultat
wird noch — unter Zugrundelegung der Kontrollbücher über den

Zugverkehr — modifiziert durch Berücksichtigung der Zugsverspätungen
und des tatsächlichen Verkehrs- von Fakultativ- und Extrazügen.

Hat man die verbleibende tägliche Arbeitszeit festgestellt, so kann

die Verteuerung der Arbeit ausgerechnet werden.

Ein Beispiel mag dies veranschaulichen: Gesetzt der Fall, die

ursprüngliche tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden, oder 480 Minuten,
werde durch die Vorschrift, daß 15 Minuten vor Durchfahrt eines

Bahnznges die Arbeiten einzustellen sind, auf 2 Stunden oder 120 Mi-
nuten reduziert, so verändern sich die Arbeitskosten im umgekehrten

Verhältnis zur Arbeitszeit, d. h. der Verkürzung der Arbeitszeit ent-

spricht eine im gleichen Verhältnis stehende Erhöhung der Kosten,

Wir finden daher die gesuchten erhöhten Arbeitskosten x, wenn wir
die ursprünglichen Arbeitskosten — 100 setzen, nach der Proportion:

x: 100 -2- 480 : 120; x ^ ^ 400

d. h. infolge Anwendung des Reistreglementes sind sie — 400 ; mithin
beträgt die Verteuerung der Arbeit 300 °/».

Wenn z. B. früher die Kosten der Holzgewinnungsarbeiten pro
Kubikmeter Fr. 3, — betrugen, so würden sie sich gegenwärtig unter

Anwendung des Reistreglementes, nach vorliegendem Beispiele, auf
3 X 400'
——— — Fr. 12.— erhöhen; die Verteuerung der Arbeit pro

Kubikmeter würde somit Fr. 9. — ausmachen.

Nach der umständlichen Feststellung der Minderwerte kommen

dann die langwierigen Unterhandlungen mit den Besitzern.

Allzu oft zerschlagen sich die gütlichen Verhandlungen; dann

müssen die Fälle von der eidgenössischen Schätzungskommission, bezw.

dem Bundesgerichte erledigt werden, wobei in der Regel Forstmänner
als Experten mitzuwirken haben.
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In welch hohem Grade die Verkürzung der Arbeitszeit infolge

der Vorschrift des Neistreglementes die Holzgewinnnngskvsten steigern

kann, zeigt uns ein bundesgerichtlicher Entscheid über die Wertvermin-

dernng von Wäldern an der Rigilehne zwischen Jmmensee und Goldau.

Im Expropriationsprozesse des Herrn Josef Bürgi, Arth, und

Konsorten gegen die Gotthardbahngesellschaft hatten die bundesgericht-

lichen Experten die durch die Verkürzung der Arbeitszeit verursachte

Verteuerung der Holzgewinnnngsarbeiten zu bestimmen. Sie haben

den wirklich ausgeführten Zugsverkehr während drei Winterfahrplan-
Perioden einläßlich untersucht und gefunden, daß im Winter 1901/02
31 Züge und 1903/04 und 1905/06 je 35 Züge täglich regelmäßig

verkehrten und daß durch diesen Zugsverkehr im Mittel dieser drei

Fahrplan-Perioden für die tägliche Arbeitszeit nur mehr 60 Minuten
übrig blieben. Gestützt auf diese Feststellung und unter der Annahme,
daß die wirkliche Arbeitszeit pro Tag bei freier Arbeit 8 Stunden
oder 480 Minuten ausmache, haben sie ausgerechnet, daß die
Kosten der Holzgewinnnngsarbeiten infolge der Einschrän-

kung der Arbeitszeit das achtfache der Kosten bei freier Arbeit
betragen und daß sie sich somit infolge des Zeitverlustes bei Anwen-

dung des Reistreglementes um 7 00 °/o erhöhen. Infolgedessen

gestaltete sich die Wertverminderung der fraglichen Waldparzellen
faktisch großer als ihr wirklicher Verkehrswert. (Vicko Urteilsanträge
der bundesgerichtlichen Jnstruktionskommission vom 2. Mai 1907 und

Beilage).
Wie sehr die Anwendung des Neistreglementes den Wert der

reglementierten Wälder herabzudrücken vermag, werden spätere Aus-

führungen noch drastischer beweisen. (Fortsetzung folgt.)

^

vie Witterung tles Zadres lyii in cier Schweiz.
Von Or. R. Billwi llcr, Assistent an der schweiz. meteorologischen Zentralanstalt.

Das Jahr 1911 muß als sehr warm, sehr trocken und ungewöhn-
lich hell bezeichnet werden, zeigt also in bezug auf verschiedene meteoro-

logische Elemente gerade entgegengesetztes Verhalten, wie sein Vorläufer.
Dies gilt in erster Linie von den Niederschlägen; auf das unge-
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